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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für die Haarbacher Handels- und Verwaltungs GmbH, letzte bekannte 
Anschrift  Ophauser Str. 30a, 58089 Hagen, liegt im Fachbereich 
Finanzen und Controlling, Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 
58095 Hagen, Zimmer C. 1319, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 11.01.2021 
- Vorauszahlung für den Veranlagungszeitraum 2019 
Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
Geschäftszeichen: 1088997 
Kassenzeichen: 1001.1007708.9 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle, nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung (02331) 207-267, von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr und 
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr  in Empfang genommen werden. 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen, 05.01.2021   Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) –Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Ablauf des Nutzungsrechts gemäß § 13 Abs. 11 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Bei den nachstehend aufgeführten Grabstätten sind die Nutzungsrechte 
abgelaufen und der Nutzungsberechtigte ist nicht zu ermitteln. 
 

Friedhof Altenhagen 

Grabstätte Name 

35/-/51-52 Ciemala 

46/-/63-64 Dommick 

  

Friedhof Delstern 

Grabstätte Name 

2/-/54-55 Stich 

7/-/84 Roediger 

13/-/49-52 Großhausmann 

37/-/76F Spannaus 

U1A/6/12A-12B Stellhorn 

U1A/10/7A-7B Klostermann 

  

Friedhof Halden 

Grabstätte Name 

6/-/143-144 Plaag 

6/-/181-182 Hower 

9/-/123-124 Lohrmann 

  

  Friedhof Haspe 

Grabstätte Name 

1/3/15A-15B Hesmer 

5A/8/1-2 Klein 

  Friedhof Loxbaum 

Grabstätte Name 

17/-/104-105 Goerlitz 

U6/-/33A-33B Didszun 

  Friedhof Vorhalle 

Grabstätte Name 

7/-/90-91 Mell 
 

Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist gemäß § 15 der Friedhofs-
satzung möglich. Die Gebühren für den Wiedererwerb richten sich nach 
der aktuell gültigen Friedhofsgebührensatzung. 
 

Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes oder Rechte, die der beab-
sichtigten Einziehung entgegenstehen, können innerhalb eines Monats 
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung beim Wirtschaftsbetrieb 
Hagen (Friedhofsverwaltung) schriftlich (Postfach 4249, 58042 Hagen) 
oder zur Niederschrift (Eilper Str. 132 - 136) beantragt bzw. geltend 
gemacht werden. 
 

Anderenfalls wird der Wirtschaftsbetrieb Hagen diese Grabstätten nach 
Ablauf der Frist einziehen. 
 

Werden Grabmale, bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, 
ist die Friedhofsverwaltung gemäß § 25 Abs. 3 der Friedhofssatzung 
berechtigt, diese entschädigungslos zu entfernen und weiterzuver-
wenden oder zu entsorgen. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen das Abräumen einer Grabstätte kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der 
„Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(ERVVO VG/FG)“ vom 07.11.2012 (GV.NRW 2012 S. 548), 
einzureichen. 
Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften 
beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 

Hagen, 17.12.2020       Hans-Joachim Bihs (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für K & A Renovierung UG (hb), letzte bekannte Anschrift  Berliner Str. 
57, 58135 Hagen, liegt im Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen, Zimmer C. 
1319, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 11.01.2021 
- Gewerbesteuerveranlagung den Veranlagungszeitraum  2015 
 

Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
Geschäftszeichen: 10431800 
Kassenzeichen: 100110086614 

http://www.hagen.de/
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Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle, nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung (02331) 207-267, von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr und 
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr  in Empfang genommen werden. 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen, 05.01.2021  Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Erdal Aksu, wohnhaft: 58097 Hagen, Lahnstr. 29, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Kölner Str. 1, 
58135 Hagen, Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
Bescheid der Stadt Hagen vom 04.01.2021, Aktenzeichen 55/7101. 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach tele-
fonischer Terminvereinbarung (02331) 207-4545 in Empfang ge-
nommen werden. 
Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von 
der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 04.01.2021                    Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) –Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Vernachlässigung von Grabstätten gemäß § 27 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Die nachstehend aufgeführten Grabstätten sind nicht entsprechend der 
Vorschriften der Friedhofssatzung hergerichtet oder gepflegt und der 
Nutzungsberechtigte ist nicht zu ermitteln. 
 
 

Friedhof Altenhagen 

Grabstätte Name 

25/-/57-58 Sigl 
 

Die Betroffenen werden im Wege dieser öffentlichen Bekanntmachung 
aufgefordert, die Pflege der Gräber wiederaufzunehmen oder zu ver-
anlassen und mindestens in einfacher Form (Laub- und Unkraut-
beseitigung) bis zum Ende der Nutzungszeit sicherzustellen. Gleich-
zeitig mit dieser öffentlichen Bekanntmachung erfolgt ein einmonatiger 
Hinweis auf der Grabstätte. 
 

Wird diese Aufforderung nicht innerhalb von drei Monaten befolgt, 
werden die Grabstätten durch die Friedhofsverwaltung abgeräumt, 
eingeebnet und eingesät. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen das Abräumen, Einebnen und die Einsaat einer Grabstätte kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der 
„Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(ERVVO VG/FG)“ vom 07.11.2012 (GV.NRW 2012 S. 548), einzu-
reichen. 
Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften 
beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 

Hagen, 17.12.2020       Hans-Joachim Bihs (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 

des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) –Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Leerrohrnetz Betriebshof WBH, Hagen, Eilper Str. 132-136 
 

Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
     ca.   390 m³ Leitungsgraben herstellen,  
     ca.     17 St. Abzweigschacht, 
     ca. 4350 m  Kabelschutzrohr liefern und einbauen  
     ca.   425 m² Asphalttragschicht 
 

Öffentlich 
 

Die Bauarbeiten sind direkt nach Auftragsvergabe zu beginnen. 
 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 24.03.2021 ab. 
 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Der Nachweis wird vor einer evtl. Auftragserteilung gefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 
 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3% der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine Bürg-
schaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kredit-
institutes oder Kreditversicherers stellen. 
 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom Vergabemarktplatz der 
Metropole Ruhr unter 
 

http://www.vergabe.metropoleruhr.de  
 

heruntergeladen werden. 
 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin beim Vergabe-
marktplatz der  Metropole Ruhr eingehen. 
 

Eröffnungstermin: 
 

Donnerstag, 25.02.2021  11.30 Uhr 
Rathaus 1 –Gebäude B-, Zimmer B. 433, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

 

Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und den Vertrags-
bedingungen des Wirtschaftsbetriebs Hagen. 
 

Hagen, 10.12.2020                      Greive (stellv. Vorstand) 
 

http://www.hagen.de/
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Jahresabschlusses 2019 der Stadt Hagen und Entlastung des Oberbürgermeisters 
 

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 einschließlich Entlastung des Oberbürgermeisters 
 Der Jahresabschluss der Stadt Hagen wurde gemäß § 101 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – örtlich 

geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 26.11.2020 hierfür den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 folgenden Beschluss gefasst: 
 Der Rat nimmt den Bericht des Fachbereichs Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 sowie den Bericht des 

Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis und stellt den Jahresabschluss 2019 fest. 
 Der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung beläuft sich für das Jahr 2019 auf 4.412.337,16 €. Der Jahresüberschuss wird der allgemeinen 

Rücklage zugeführt. 
 Dem Oberbürgermeister wird für die Haushaltsführung im Jahr 2019 Entlastung erteilt. 
 

2. Der Jahresabschluss 2019 schließt mit folgenden Ergebnissen ab: 
 

 Ergebnisrechnung Gesamtbetrag EUR 

  Ordentliche Erträge 
730.676.286,10 

  Ordentliche Aufwendungen 
716.995.598,14 

  Ordentliches Ergebnis 
13.680.687,96 

  Finanzerträge 
6.918.514,89 

  Finanzaufwendungen 
16.186.865,69 

Finanzergebnis 
-9.268.350,80 

Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit 
4.412.337,16 

 

Finanzrechnung Gesamtbetrag EUR 

Cash Flow Verwaltungstätigkeit 
35.522.249,95 

Saldo Investitionstätigkeit 
6.875.929,40 

Saldo Finanzierungstätigkeit 
-44.113.623,27 

Änderung Eigene Finanzmittel -1.715.443,92 

Anfangsbestand eigene Finanzmittel 4.175.344,14 

Bestand Fremde Finanzmittel 453.115,14 

Bestand Liquide Mittel 2.913.015,36 
 

Bilanz zum 31.12.2019 

Aktiva Gesamtbetrag EUR Passiva Gesamtbetrag EUR 

Anlagevermögen 1.886.322.068,65 
Eigenkapital 

0,00 

Umlaufvermögen 192.252.776,57 
Sonderposten 

461.853.003,72 

ARAP 20.019.474,03 
Rückstellungen 

404.058.885,16 

Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 93.864.935,85 Verbindlichkeiten 1.290.006.701,09 

   PRAP 36.540.665,13 

Bilanzsumme 2.192.459.255,10 Bilanzsumme 2.192.459.255,10 
 

Der Jahresabschluss 2019 mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und dem 

Lagebericht können bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020  

montags bis donnerstags 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr  

freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr  

im Rathaus (Verwaltungshochhaus), Hagen, Rathausstr. 11, 6. Etage, Zimmer C. 620, eingesehen werden. Darüber hinaus wird auf die 

Homepage der Stadt Hagen www.hagen.de im Internet verwiesen. 
 

Hagen, den 18.12.2020                                            Erik O. Schulz (Der Oberbürgermeister) 
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